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An die 

Gemeindeverwaltung Buchheim  
Rathausstraße 4 
 
88637 Buchheim  
 
 
 

Anmeldung einer Verbrennung von Laub, Sträuchern, Baumresten, usw. 
 

Name der verantwortlichen 

Person 
      

Telefonnummer       

Genaue Beschreibung 

Verbrennungsort  

(Gewann, Richtung, 

Straßenname) 

      

Flurstück-Nr. (falls bekannt)       

Datum       

Uhrzeit 

Beginn:           Ende:        

(Bei Einbruch der Dunkelheit muss das Feuer gelöscht 

sein!) 

 

Buchheim, den  

Unterschrift: 
 

 

 
 
Diese Anmeldung stellt keinen Rechtsanspruch gegen eine Fehlalarmierung der örtlichen 
Feuerwehr dar.  
Die Kosten für Feuerwehreinsätze, welche durch ein Garten- oder Reisig-Feuer verursacht 
werden, trägt der Betreiber des Feuers! 
 
 
Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist in der „Verordnung der Landesregierung über 
die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen“ geregelt.  
 
Diese sieht keine Genehmigungspflicht des Umweltschutzamtes als untere 
Abfallrechtsbehörde oder durch die das Rechts- und Ordnungsamt, insbesondere das 
Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, im Landratsamt, vor.  
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Es sind jedoch nach der genannten Verordnung einige Kriterien einzuhalten:  
 
Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist nur zugelassen, sofern sie nicht in der Lage sind, die 
pflanzlichen Abfälle anderweitig ordnungsgemäß verwerten zu können, z. B. durch 
Unterpflügen, Kompostieren, etc. 
 

• Das Feuer ist ständig unter Kontrolle zu halten. 
• Feuer und Glut müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein.  
• Es darf keine Verkehrsbehinderung und keine erheblichen Belästigungen durch 

Rauchentwicklung sowie kein gefahrbringender Funkenflug entstehen. 
• Bei Trockenheit oder starkem Wind darf nicht verbrannt werden. 
• Desgleichen nicht in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. 

 
In keinem Fall dürfen folgende Mindestabstände unterschritten werden: 

• 200 m von Autobahnen 
• 100 m von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
• 100 m zu Wald (§ 41 Abs. 1 LWaldG), 
• 30 m zu eigenem Waldbesitz (§ 41, Abs. 2 Nr. 1d LWaldG) 
• 50 m von Gebäuden und Baumbeständen. 

  
Nach § 2 Abs. 3 dieser Verordnung ist das Verbrennen von größeren Mengen pflanzlicher 
Abfälle dem Bürgermeisteramt der Gemeinde Buchheim (Ortspolizeibehörde) rechtzeitig 
vorher anzuzeigen. 
Sie kann die zur Wahrung von Sicherheit oder Ordnung erforderlichen Anordnungen treffen, 
insbesondere hinsichtlich der Aufsicht und der Bereitstellung von Feuerlöscheinrichtungen. 
Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall auch Ausnahmen von dieser Verordnung erteilen 
(§ 1 Abs. 2 der Verordnung).  
 
Missachtung der Vorschriften  
Das nicht ordnungsgemäße Verbrennen von pflanzlichen Abfällen oder das Mitverbrennen 
von nicht pflanzlichen Abfällen ist unzulässig und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, es kann 
ein Bußgeld auferlegt werden.  
 
Hinweise des Natur-/Tierschutzes  
Vergewissern Sie sich vor dem Verbrennen von pflanzlichen Abfällen, dass sich keine Tiere in 
den Abfällen oder der näheren Umgebung befinden. Liegen Abfälle etwas länger, siedeln 
sich darin Vögel, Reptilien, Säugetiere und Insekten an. In diesem Fall sollten die Häufen vor 
dem Verbrennen umgeschichtet werden. Befinden sich Vogelgelege in denselben, ist zu 
warten, bis die Vögel flügge sind. 
 
 
Ich habe die vorgenannten Hinweise zur Kenntnis genommen.  
 
 
Buchheim,  ___________________________________________________                                                                                  
  Datum   Unterschrift 


